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Geschäftsführung der Gerichtsvollzieherinnen  

und Gerichtsvollzieher

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Justiz 
vom 23. November 2018 (2344 – 3 – 48)*)

1 Die Verwaltungsvorschrift des Ministeriums der Justiz 
vom 1. August 2012 (2344 – 3 – 48) – JBl. S. 360; 2017 
S. 176 –, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift 
vom 11. Januar 2017 (2344 – 3 – 48) – JBl. S. 8 –, wird 
wie folgt geändert:

1.1 Nummer 1 erhält folgende Fassung:

„1 Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher so-
wie Gerichtsvollzieherordnung

Zwischen den Landesjustizverwaltungen sind 
die als Anlagen 1 und 2 abgedruckten Fassungen 
der Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher 
(GVGA) sowie der Gerichtsvollzieherordnung 
(GVO) vereinbart worden; sie werden für das 
Land Rheinland-Pfalz in Kraft gesetzt. Künfti-
ge Änderungen der GVGA und GVO werden für 
das Land Rheinland-Pfalz durch Verwaltungs-
vorschrift in Kraft gesetzt. Die für das Land 
Rheinland-Pfalz ergänzend zur GVO eingeführ-
ten Vordrucke gelten daneben unverändert fort. 

Die jeweils geltenden Fassungen der GVGA und 
GVO werden den Gerichtsvollzieherinnen und 
Gerichtsvollziehern elektronisch zur Verfügung 
gestellt. Bei den Amtsgerichten ist jeweils ein 
Ausdruck dieser Vorschriften zu hinterlegen. 
Die Vorschriften sind außerdem auf der Home-
page des Ministeriums der Justiz einsehbar.“

1.2 Nummer 2 wird wie folgt geändert:

*) Die Änderungen werden in die konsolidierte Fassung der Sammlung eJVV RPf 
eingearbeitet

1.2.1 Nummer 2.4.4 erhält folgende Fassung:

„2.4.4 Den Gerichtsvollzieherinnen und Ge-
richtsvollziehern wird freigestellt, die 
ihnen nach § 7 Abs. 3 GVO zustehenden 
Auslagen bei der monatlichen Abrech-
nung mit der Landesjustizkasse einzu-
behalten.“

1.2.2 In Nummer 2.4.6 wird das Wort „Kassenbestand“ 
durch das Wort „Kassensollbestand“ ersetzt.

1.3 Der Verwaltungsvorschrift werden die aus der Anlage 
zu dieser Verwaltungsvorschrift ersichtlichen Anla-
gen 1 und 2 angefügt.

2  Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2019 in 
Kraft.

Anlage 1   

Geschäftsanweisung für Gerichtsvollzieher 
(GVGA)

in der ab 1. Januar 2019 geltenden Fassung

Inhaltsübersicht

E r s t e r  T e i l 
A l l g e m e i n e  V o r s c h r i f t e n

§ 1 Zweck der Geschäftsanweisung

§ 2 Ausschließung von der dienstlichen Tätigkeit

§ 3 Amtshandlungen gegen Exterritoriale und die ihnen 
gleichgestellten Personen sowie gegen NATO-Ange-
hörige

§ 4 Form des Auftrags
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(2) Beamte, die sich in der Ausbildung für die Gerichts-
vollzieherlaufbahn befinden oder sie bereits erfolgreich 
abgeschlossen haben, und Beamte, die die Befähigung für 
das Rechtspflegeramt haben, dürfen zur Aushilfe im Ge-
richtsvollzieherdienst herangezogen werden, soweit sie 
sich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen befin-
den.

(3) Den Dienstleistungsauftrag für den Hilfsbeamten er-
teilt der Präsident des Oberlandesgerichts.

(4) Der Hilfsbeamte führt seine bisherige Amtsbezeich-
nung mit dem Zusatz „als Gerichtsvollzieher“.

(5) 1Für Hilfsbeamte, die nur befristet beschäftigt wer-
den, können Ausnahmeregelungen vom unmittelbaren 
Dienstvorgesetzten getroffen werden. 2Ein Arbeitsplatz im 
Amtsgericht kann gegen Zahlung einer angemessenen Ent-
schädigung zur Verfügung gestellt werden.

(6) Im Übrigen gelten die Vorschriften des ersten bis elf-
ten Abschnitts entsprechend.
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